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wählen zu können. Gewöhnlich werden sie der Ungerechtigkeiten der
gesetzlichen Regelung erst im Laufe der Ehe gewahr. Soll aber zu dieser
Zeit noch ein Ehevertrag abgeschlossen werden, so ist dazu die Zustim-
mung der Vormundschaftsbehörde erforderlich. Es ist nicht jedermanns
Sache, seine Vermögensverhältnisse vor einer Behörde auszubreiten.

Die Ehegatten können auch durch Ellevertrag nur einen Güterstand
wählen, der im ZGB vorgesehen ist. Dies sind, abgesehen von gewissen
Kombinationsmöglichkeiten, die Gütergemeinschaft und die Gütertren-
nung.

Die Gütergemeinschaft hat vor der Güterverbindung das
voraus, dass die Ehegatten am Gemeinsohaftsgut, das aus dem Mannes-
und Frauenvermögen gebildet wird, zu gleichen Teilen berechtigt sind.
Aber auch hier wird das Gemeinschaftsgut nur vom Mann verwaltet,
und es haftet für sämtliche Mannesschulden, was für die vermögliche
Frau eine grosse Gefahr darstellen kann. Häufiger als die Gütergemein-
sc.haft wird daher die Gütertrennung gewählt, bei der die Frau
nicht bloss Eigentümerin ihres eingebrachten Vermögens bleibt, sondern
es auch selber verwalten und darüber verfügen kann. Diese Freiheit
muss sie jedoch bezahlen, denn das ZGB gewährt ihr bei diesem System
bei Auflösung der Ehe überhaupt keinen Anteil an dem während der
Ehe gemeinsam Erarbeiteten. Und hat sie einmal ihr Vermögen oder
Teile desselben freiwillig dem Mann zur Verwaltung übergeben oder
ihm ein Darlehen gewährt, dann kann sie es gegen den Willen des Man-
nes während der Dauer der Ehe nicht mehr zurücknehmen, sondern
bloss bei einer allfälligen Betreibung des Ehemannes durch einen Dritten
geltend machen, d. h. wenn ihr Gut mehr oder weniger verloren ist.

Kann man nach alldem noch mit ehrlichem Gewissen sagen, es
könne nicht behauptet werden, dass der sogenannte Männerstaat die
Rechte und Interessen der Frau vernachlässigt habe?
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